






(2) Für die Steuererklärung nach Absatz 1 ist der letzte Tag des jeweiligen
Kalendervierteljahres als Auslesetag der elektronisch gezählten Bruttokasse
zugrunde zu legen. Für das Folgevierteljahr ist lückenlos an den Auslesetag (Tag
und Uhrzeit des Ausdrucks) des Vorvierteljahres anzuschließen.

(3) Endet die Steuerpflicht vor Ablauf eines Kalendervierteljahres, ist die
Steuererklärung gemäß Absatz 1 spätestens 10 Tage nach Ende der Steuerpflicht
(§ 5 Abs. 1) der Gemeinde vorzulegen.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 9 Abs. 1 und 2 und den Meldepflichten nach 
§ 10 Abs. 1 und 2 dieser Satzung nicht nachkommt.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt ab dem 01.07.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 20.02.1990, die geänderte Fassung vom 
09.03.1993 mit Euro-Anpassung vom 23.10.2001 außer Kraft. 

Hausen im Wiesental, den 14.05.2013 

Für die Richtigkeit 

gez.
Martin Bühler 
Bürgermeister 

Hinweis:
Die o. a. Satzung dient in dieser Form auf der Homepage der Gemeinde Hausen 
im Wiesental lediglich der Information und begründet keine rechtlichen An- 
sprüche. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die bei der Gemeindeverwaltung 
hinterlegte Fassung.
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